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repression in zahlen
verfolgung des konsums

Verzeigungen wegen
Konsums von 
Gras/Marihuana

Verzeigungen wegen
Konsums von
Haschisch-Öl

Verzeigungen wegen
Konsums von 
Haschisch

Von 1981 bis 1986 
liegt jeweils nur das
Gesamttotal vor

30’000 Verzeigungen

25’000 Verzeigungen

20’000 Verzeigungen

15’000 Verzeigungen

10’000 Verzeigungen

Verzeigungen wegen
Konsums von 
Hanfpflanzen

Selbst der blosse Konsum von THC-Produkten wird in
der Schweiz bestraft. Unsere Grafik zeigt die Entwick-
lung der polizeilichen Verzeigungen von 1974 (Beginn
der Strafbarkeit) bis 2006 (letzte Statistik).
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35’000 Verzeigungen
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repression in zahlen
verfolgung des handels

Verzeigungen wegen
Handels mit
Gras/Marihuana

Verzeigungen wegen
Handels mit
Haschisch-Öl

Verzeigungen wegen
Handels mit
Haschisch

Von 1981 bis 1986 
liegt jeweils nur das
Gesamttotal vor

3’000 Verzeigungen

2’500 Verzeigungen

2’000 Verzeigungen

1’000 Verzeigungen

Verzeigungen wegen
Handels mit 
Hanfpflanzen

Der Handel mit THC-Produkten ist ein Vergehen. Ab
10’000 Franken Gewinn oder 100’000 Franken Umsatz
gilt er als schwerer Fall und wird mit mindestens einem
Jahr Freiheitsstrafe bestraft.
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3’500 Verzeigungen
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repression in zahlen
beschlagnahmung pflanzen

500’000 Pflanzen

400’000 Pflanzen

300’000 Pflanzen

200’000 Pflanzen

100’000 Pflanzen

Beschlagnahmungen 
von 
Hanfpflanzen

Eine riesige Anzahl Hanfpflanzen wird jedes Jahr be-
schlagnahmt und vernichtet. Unsere Grafik zeigt die
Entwicklung der polizeilichen Beschlagnahmungen von
1974 bis 2006.
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repression in zahlen
beschlagnahmung gras

Beschlagnahmungen 
von
Gras/Marihuana

20 Tonnen

15 Tonnen

10 Tonnen

5 Tonnen

Hanfkraut gilt nicht immer als Betäubungsmittel, trotz-
dem wird jede Menge davon dem Konsum entzogen.
Unsere Grafik zeigt die Entwicklung der polizeilichen
Beschlagnahmungen von 1974 bis 2006.
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repression in zahlen
beschlagnahmung hasch

Beschlagnahmungen 
von 
Haschisch

2’000 Kilogramm

1’500 Kilogramm

500 Kilogramm

Hasch gilt immer als Betäubungsmittel und wird dem-
entsprechend auch eingezogen. Unsere Grafik zeigt die
Entwicklung der polizeilichen Verzeigungen von 1974
bis 2006.
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repression in zahlen
beschlagnahmung öl

Beschlagnahmungen 
von
Haschisch-Öl

150 Kilogramm

100 Kilogramm

50 Kilogramm

Öl ist auch verboten, wird aber selten verwendet und
nur vereinzelt aufgegriffen. Unsere Grafik zeigt die Ent-
wicklung der polizeilichen Beschlagnahmungen von
1974 bis 2006.
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